
Gebü hrensatzung vom 28.04.1994 zur Satzung der Stadt Gedern ü ber die Benutzung der Kindergärten der Stadt Gedern
vom 28.04.1994 i.d.F. des 6. Nachtrages vom 19.11.2004

Gebü hrensatzung vom 28.04.1994
zur Satzung der Stadt Gedern
ü ber die Benutzung der Kindergärten der Stadt Gedern vom 28.04.1994

in der Fassung des 6. Nachtrags vom 19.11.2004
in Kraft seit 01.01.2005

§ 1 Allgemeines
(1) Fü r die Benutzung der Kindergärten haben die gesetzlichen Vertreter der Kinder Benut-

zungsgebü hren zu entrichten (vgl. § 10 der Benutzungssatzung). Mehrere Gebü hren-
pflichtige haften als Gesamtschuldner.

(2) Die Betreuungsgebü hr ist fü r den Besuch des Kindergartens zu entrichten.
(3) Die Betreuungsgebü hr ist stets fü r einen vollen Monat zu entrichten.
(4) Das Verpflegungsentgelt und die Bastelpauschale wird durch die Elternbeiräte der einzel-

nen Kindergärten festgesetzt.

§ 2 Betreuungsgebü hren
(1) Die Betreuungsgebü hr beträgt fü r die ganztägige Betreuung 95,00 €/Monat fü r das Kind.
(2) Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie einen Kindergarten der Stadt, werden

fü r das zweite und jedes weitere Kind Betreuungsgebü hren fü r die ganztägige Betreuung
zu einem ermäß igten Satz von 43,00 €/Monat erhoben.

(3) Die Gebü hr fü r die Einnahme von Mittagessen und die Containermiete beträgt 2,40€/Tag.

§ 3 Gebü hrenabwicklung
(1) Die Gebü hrenpflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder

Ausschluß . Wird das Kind nicht abgemeldet, so ist die Gebü hr auch dann zu zahlen, wenn
das Kind dem Kindergarten fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende ist
die Gebü hr bis zum Ende des Monats zu zahlen.

(2) Die Benutzungsgebü hr ist am 15. eines jeden Monats fü r den laufenden Monat fällig und
an die Stadtkasse zu ü berweisen.

(3) Die Gebü hr ist bei vorü bergehender Schließ ung des Kindergartens (z.B. Ferien, Feierta-
ge) weiterzuzahlen.

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung den Kindergarten ü ber ei-
nen Zeitraum von mehr als einem Monat nicht besuchen, entfällt die Gebü hrenentrichtung
fü r die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit.

(5) Ü ber Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe entscheidet der Magistrat.
(6) Rü ckbuchungsgebü hren bei nicht ausreichender Deckung des Kontos gehen zu Lasten der

Erziehungsberechtigten.

§ 4 Gebü hrenü bernahme
In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Ü bernahme der Benutzungsgebü hren
beim zuständigen Kreisjugendamt beantragt werden.

§ 5 Verfahren bei Nichtzahlung
Rü ckständige Benutzungsgebü hren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.
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